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Das Psychiatrische Gutachten

In Léndern fortschrittlicher Straf-
rechtspflege stehen die unverkennba-
ren Gefahren einseitiger Gutachten im
allgemeinen forensischen Bereich und
jene der psychiatrischen Expertisen
ganz besonders, unter ernster Kriti-
scher Betrachtung. Im anglo-saxoni-
schen Recht ist dem Angeklagten
nicht nur die Moglichkeit geboten, ei-
nem von der Anklagebehérde nomi-
nierten Gutachter seinen «eigenen» —
also einen Experten, der sein Ver-
trauen geniesst — gegeniiberzustellen,
vielmehr ist dies Recht sowohl dem
Angeklagten, wie im Vorverfahren
auch dem Beschuldigten zugestanden.
Er ist also nicht auf eine Entschei-
dung des Gerichts oder der An-
klage- oder Ermittlungsbehtrde ange-
wiesen, um einen Experten hinzuzu-
ziehen, den die Verteidigung wihlt. Er
iibt sein gutes Recht aus, das ist alles.
Auch die Strafrechtsform, die nun in
der Bundesrepublik Deutschland an
das Parlament geleitet wird, weist
neuzeitliche Auffassungen auf. Ich be-
diene mich des Wortes «neuzeitlichy,
da das — passendere — Wort «mo-
dern» durch mannigfachen Miss-
brauch ein wenig in Verruf gekom-
men ist. Aber das Entscheidende sind
die unverkennbaren Bemiihungen, den
heute vorherrschenden Vorstellungen,
also dem Geist — oder besser gesagt:
dem Ungeist — eines vermoderten
Strafrechts und einer ldngst erwiese-
nermassen {iberholten Strafrechtspfle-
ge insgesamt Konzeptionen entgegen-
zusetzen, die den Erkenntnissen der
heutigen Kriminologie, Kriminalpsy-
chologie, Verhaltensforschung und
Kriminalistik im weitesten Sinn der
Definition entsprechen.

Eine der schwerstwiegenden Gefah-
renzonen fiir jeden Angeklagten, aber
auch fiir den lediglich Verdichtig-
ten oder Beschuldigten, bildet die so-
genannte Gerichtspsychiatrie. Sie wiir-
de ihrem Namen Ehre bereiten, konnte
sie auch die Gerichtsbarkeit, vertre-
ten durch Staatsanwilte und Richter,
mit in den Bereich ihrer Tatigkeit ein-
beziehen. Studiert und analysiert man
manche Akten und manche Urteile
mit den Mitteln der psychiatrischen

Explorationstechnik — (man muss
sich damit begniigen, da die zu unter-
suchenden Juristen ja nicht person-
lich zur Verfiigung stehen) — so ge-
winnt man die Uberzeugung, es soll-
ten nicht nur Beschuldigte und Ange-
klagte analysiert werden. So wenig
man verallgemeinern und die Explora-
tion «Jedermannsy» verlangen darf, so
wenig jene aller Juristen. Aber es
wire interessant — allerdings prak-
tisch unméglich — den Prozentsatz in
diesem Personenkreis festzustellen,
dessen Angehorige eine solche Auf-
merksamkeit verdienen. Allein der
sich mehr als deutlich und leider
auch hiufig manifestierende Unfehl-
barkeitsglaube mancher Richter
mahnt zum Staunen.

Manchmal hédngt von einem psychia-
trischen Gutachten das Schicksal —
in Landern, die noch die Todesstrafe
exerzieren, sogar das Leben — eines
Menschen ab. Der Experte wird zum
«Vor-Richter». Besonders geschickt
formulierte Gutachten sind meist
schwer widerlegbar, denn sie bleiben
in ihren Schlussfolgerungen relativ
der Deutung unterworfen und wilzen
die Eigenverantwortung auf den Rich-
ter ab. Andere lassen keine Zweifel
an der «inneren Einstellung» des Gut-
achters zum Exploranden. Bei schar-
fer Analyse bieten sie dann die Mog-
lichkeit des Beweises der Parteilich-
keit des Experten. Leider ist selbst
diese Chance des Beschuldigten oder
Angeklagten nur selten ausgewertet,
weil die absolute Mehrzahl der Straf-
verteidiger der Schulung entbehrt, ein
solches Gutachten als Beweis der Un-
objektivitdt des Psychiaters zu be-
niitzen und damit den Psychiater, der
sich — ungewollt oder gewollt — zum
Gehilfen der Anklage — oder der
Strafverfolgungsbehérden insgesamt
— gemacht hat, rechtens als befan-
gen ablehnen zu k&nnen. Wie solche
Fille geklart werden konnen, mdchte
ich an einem Beispiel deutlich ma-
chen.

Am 9.Mai 1965 — also vor sechs
Jahren — wurde der emerierte Pro-
fessor Dr. Walter Wili, Autor namhaf-
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ter Fachwerke, Universitdtslehrer und
unbescholtener Blirger, in seinem
Hause, unter dem dringenden Ver-
dacht betriigerischer Machenschaften,
verhaftet. Nicht nur seine, auch die
Riume seiner 78jihrigen Ehefrau wur-
den einer Durchkdmmung unterwor-
fen. Er kam in Untersuchungshaft und
begann nach seiner Entlassung Be-
miihungen, um die gegen ihn vorgetra-
genen Anschuldigungen zu widerlegen
und zu entkriften. Doch dieser Kom-
plex soll nicht das Thema meines
speziell dem psychiatrischen Gutach-
ten iiber Prof. Dr. Wili zugedachten
Kommentars sein. Der «Fall Wili» und
alle mit ihm zusammenhéngenden Be-
gleiterscheinungen miissen in einer
umfassenden Darstellung auf Grund
der Akten und der urkundlichen an-
deren Beweismittel seziert werden. An
dieser Stelle hier geniigt zur Charak-
terisierung der anvisierten erstaunli-
chen Sachlage des Strafverfahrens ge-
gen Prof. Dr. Wili ein kurzer Hin-
weis:

Die Verhaftung — und die Hausdurch-
suchungen, die ziemlich unterschiedli-
che Auslegungen zulassen — konn-
ten selbstverstidndlich nur auf Grund
Husserst schwerwiegender und stich-
haltiger Verdachtsmomente vorge-
nommen werden. Ohne gravierendste
Schuldindizien wire die Verhaftung
eines unbescholtenen Biirgers, eines
namhaften Gelehrten und Universi-
titslehrers nicht nur undenkbar, son-
dern eine unverkennbare Verletzung
elementarer  Gepflogenheiten  der
Strafrechtspflege, zumal die Massnah-
me der Offentlichkeit auf breitester
Basis sensationell preisgegeben wurde,
Mit einigem Staunen wird man nun
feststellen, dass jene «schwerstwie-
genden» Verdachtsmomente, die zur
Verhaftung und zu den Hausdurch-
suchungen fiihrten — und die allein
diese Massnahmen rechtfertigen konn-
ten — bis heute nicht ausreichten,
um gegen den Beschuldigten eine An-
klage zu erheben. Nun haben zwei-
fellos sdmtliche polizeilichen und
staatsanwaltschaftlichen und ansonst
hinzugezogenen Dienststellen ganz ge-
wiss mit grosster Emsigkeit versucht,



im Dienste der Anklagebehorde

zusidtzliche Schuldindizien gegen Prof.
Dr. Wili zu finden und damit die An-
schuldigungen des Jahres 1965 wirk-
sam anzureichern. Doch anscheinend
ist dies Streben nicht von Erfolg ge-
kront gewesen, denn bis heute, also
6 Jahre nach der spektakuldren Ver-
haftung und den Hausdurchsuchun-
gen, reicht das Material nicht aus, um
Anklage gegen Prof. Dr. Wili zu er-
heben. Dass es zur Anklage nicht aus-
reicht, ist unbestreitbar, denn wiirde
es ausreichen, so hiétte Anklage er-
hoben werden miissen. Ob es mit der
Menschenwiirde vereinbar ist, einen
Beschuldigten 6 Jahre lang der of-
fentlichen Verunglimpfung auszuset-
zen, ohne die doch wohl ldngstens
nach ein oder maximal zwei Jahren
fallig gewordene Anklage zu erheben,
wird heute nicht zu entscheiden sein.
Da die Schweiz durch Einfiihrung des
Frauenwahlrechts — dessen Fehlen
bis dahin den Beitritt der Eidgenos-
senschaft zur Europdischen Kommis-
sion fiir Menschenrechte hinderte —
nun Mitglied werden kann und auch
gewiss werden wird, so diirfte ver-
mutlich das Strassburger Forum die
Frage zu entscheiden haben, ob die
Strafverfolgungsbehorden im Fall Wi-
li die Menschenrechte und die Men-
schenwlirde respektiert oder missach-
tet haben.

Der Komplex, der an dieser Stelle
hier vordergriindig interessiert, lasst
sich ganz knapp umreissen:

Nachdem Prof. Wili seine Denunzian-
ten oder jene Personen, die gegen ihn
und als Stiitzen der Strafverfolgung
auftraten, mit massiven und schweren
Strafanzeigen iiberzogen hatte, tauch-
te beachtlicherweise dringend das Be-
diirfnis auf, seine Zurechnungsfihig-
keit zu priifen. Dabei war es von
grosster, ja entscheidender Wichtig-
keit, diese Frage zweigleisig zu ge-
stalten.

Um Wili strafrechtlich zur Rechen-
schaft ziehen zu konnen, musste er
fiir seine — angeblichen — Straftaten
voll zurechnungsfidhig, hingegen im
Gesamtkomplex der von ihm gegen
Drittpersonen erstatteten Strafanzei-
gen unzurechnungsfdhig sein. Nur so

konnte gegen ihn weiter vorgegangen
werden, bei gleichzeitiger Nichtbeach-
tung seiner eigenen Strafanzeigen.

Das Problem loste in bewundernswer-
ter Weise Dr. R. Wyss, Direktor der
Psychiatrischen Klinik Miinsingen, ge-
wiss nicht als Aufgabe, sondern als
«Fall».

Dieser Psychiater vollbrachte eine der
in der modernen wie in der klassi-
schen Psychiatrie der Jahrhundert-
wende einmalige Leistung, indem er
den Exploranden fiir seine — angebli-
chen — Straftaten als voll zurech-
nungsfiahig, hingegen fiir seine Straf-
anzeigen als «in hohem Grade ver-
mindert zurechnungsfihigy erklirte.
Nun lagen die — angeblichen —
Straftaten des Exploranden in den
Jahren 1957 bis 1961, Dr. Wyss aber
explorierte ihn erst 1969. Er konnte
also iiberhaupt keinerlei Kenntnis aus
personlichen Kontakten vor 1969 ha-
ben. Was er fiir jene bis zu 12 Jahre
zurlickliegende Zeitspanne als «Zu-
rechnungsfahigkeit» begutachtete, das
beruhte auf Ausserungen, Meinungen,
Ansichten, spidrlichen und unsicheren
Gutachten, die vielerlei Deutungen zu-
liessen. Insgesamt also vorwiegend
auf dem, was im anglo-saxonischen
Recht als «HOren-Sagen» bezeichnet
und als Beweismittel strikte abgelehnt
wird. Uber den geistigen und seeli-
schen Zustand Prof. Dr. Wilis be-
sass Dr. Wyss Kkeinerlei unmittelbare
Kenntnisse aus den Jahren 1959 bis
1969 Anfang, denn personliche Ein-
driicke konnte er erst ab Mirz 1969
sammeln.

Wie solch «Horen-Sagen» in seinem
Gutachten sich niederschligt, zeigt
folgende geradezu makabre Zitierung
einer Aussage der mit dem Exploran-
den befreundet gewesenen Frau Helb-
ling: Er (Wili) habe immer einen aus-
gepréagten «Grossenwahny» gehabt. Dr.
Wyss zitiert diesen Satz mit der Orts-
angabe «Kilchbergy, doch niemand ka-
me auf die Idee, dass Frau Helbling
diesen Satz nicht zu Dr. Wyss, son-
dern zu dem Arzt Dr. Strub gespro-
chen hatte. Dr. Wyss zitiert also nicht
Frau Helbling, sondern Dr. Strub, oh-
ne das Kklarzustellen. Ein Vorgehen,

wie es in einem gerichtlichen Gutach-
ten unduldbar ist. Aber auch das Zi-
tat erweist sich als falsch. Denn Dr.
Strub zitiert Frau Helbling wie folgt:
«...schon zu seinen guten Zeiten soll
er (Wili) ein ausgepridgtes Grossege-
fiihl gehabt habeny.

Hier entsteht die Frage: Ist Dr, Wyss
der Unterschied zwischen «Gridssen-
wahn» und «Grossegefiihly nicht ge-
laufig? Fiir den Exploranden Prof.
Dr. Wili bedeutete «Grossegefiihl» im
Sinne der Gerichtspsychiatrie gar
nichts, aber «Grdssenwahn» eine
schwerste Gefdhrdung.

Dr. Wyss beruft sich auf eine Zeu-
gin, die er niemals sah oder sprach
und «zitiert» sie zudem falsch.

Aber auch Dr. Wyss kann nicht um-
hin, aus dem Privatgutachten des Dr.
Strub — wiewohl engzeilig — zumin-
dest einige Sitze wiederzugeben, die
fiir Prof. Dr. Wili geradezu ver-
schwenderische Lobeshymnen aus-
driicken, wie etwa: «er (Wili) bietet
noch heute einen hohen intellektuellen
Begabungskoeffizienten... — einen
grossen Zug vor allem geistiger Art
— eine ausnehmend starke Arbeits-
kraft ... Seine Erfolge als Altphilologe
sind unbestritten. Seine Biicher iiber
Griechen und Romer, Dichter und My-
thendenker, Gotter und Mysterien gel-
ten objektiv als Glanzstiicke der Fach-
literatur. Ihr Autor manifestiert dar-
in nicht nur mit echt philologischer,
sondern auch mit philosophischer At-
titiide und bezauberndem Stil ein um-
fassendes Wissen, einen reichen hu-
manistischen Fundus. Noch jetzt gibt
er... einen gewissen Nachglanz sei-
ner Hochbegabung .. .»

Dennoch explorierte Dr. Wyss eben
diesen Mann auf Grund der Fragen
der Bezirksanwaltschaft Ziirich nach
«Blodsinny», «Mangelnde geistige Ent-
wicklung» und «Gemeingefihrlich-
keit». Und machte sich die Nomenkla-
tur der Bezirksanwaltschaft zu eigen,
die ausnahmslose Verdachtsmomente
zumindest sprachlich in Tatbestinde
umfunktionierte. Ich mochte aus der
langen Reihe der Ausdriicke und Re-
dewendungen des Dr. Wyss, die alle
eher in eine Anklageschrift gehoren



18

als in ein psychiatrisches Gutachten,
nur die beiden aussagetridchtigsten
wiedergeben:

«Der Straftatbestand der falschen An-
schuldigungen des Exploranden ent-
springt eindeutig diesem paranoisch-
querulatorischen Wahn, und er ist
deshalb in mindestens hohem Masse
in seiner Fahigkeit, das Unrecht dieses
Tuns einzusehen, vermindert.»
«Straftatbestand»?! Wieso eigentlich?
Dem Beschuldigten wurde nach sechs
Jahre wéhrenden Ermittlungen und
denkbar eifrigsten Bemiihungen siamt-
licher Strafverfolgungsstellen keine
einzige strafbare Handlung bewiesen.
Samtliche Beschuldigungen h#ngen in
der — anscheinend recht zdhfliissigen
— Atmosphédre der Beweiserhebung.
Es gibt also iiberhaupt keinen «Straf-
tatbestand», sondern ausschliesslich
einen «Verdacht auf strafbare Hand-
lungen», Wie ist es auch nur mit dem
elementarsten Begriff der Objektivi-
tit eines Gerichtsgutachters verein-
bar, Straftatbestdnde zu behaupten,
wo es Verdachtsmomente sind, nicht
aber Tatbestdnde, Wie kommt der Ex-
perte dazu, ein «Unrecht des Tuns»
(des Angeschuldigten) vorauszusetzen,
wenn Keinerlei Beweise dieses «Tuns»
vorliegen und damit dessen «Unrechty»
hinwegfillt! Oder darf an Stelle der
Beschuldigung des Begehens einer
Straftat, die vollendete deliktische
Handlung treten? Ist es mit der Ob-
jektivitdtspflicht und der unabdingba-
ren Unparteilichkeit eines Gerichtsex-
perten vereinbar, ohne jegliches
«Wenny» und «Aber» einfach die Spra-
che der Anklagebehtrde sklavisch zu
iibernehmen, anstatt sich jener des
Wissenschaftlers zu bedienen?
Vielleicht noch gravierender, weil un-
verkennbar anklagend, wirkt auf Sei-
te 41 der Absatz 2:

«Betriigen wird er (Wili) nach
menschlichem Ermessen nicht
mehr —»

Es kann nur jemand «nicht mehr» be-
triigen, der vorhergehend eben be-
trogen hat.

Der Gutachter Dr. Wyss spricht also
mit diesem lapidaren Satz den Prof.
Wili, lange vor einem Gerichtsverfah-

ren, des begangenen und bewiesenen
Betruges und, bei der Gesamtanlage
des Konzepts, sogar des mehrfachen
Betrugs schuldig. Dies sein Vor-Urteil
ist ein Schuldspruch. Wie Dr. Wyss
auf vielen Seiten darlegt — mit Ein-
zelheiten, wie sie kein Staatsanwalt
einseitiger aneinanderreihen konnte —
hat Wili Betriigereien begangen, aber
«betriigen wird er nach menschlichem
Ermessen nicht mehr».

Der zur Unparteilichkeit verpflichtete
Gutachter fillt mit seinem Satz einen
Schuldspruch, noch bevor auch nur
eine Anklage gegen Prof. Dr. Wili er-
hoben wurde. Sein damit offenkundi-
ges Vor-Urteil erhebt er zum Urteil,
wiewohl mangels Anklage keine Ge-
richtsverhandlung in Sicht ist. Nach
Dr. Wyss hat der unbescholtene Ange-
klagte also de facto Betriigereien be-
gangen. Es ist nicht die fachwissen-
schaftliche Sprache eines Gelehrten,
sondern die zweckgebundene der An-
klagebehorde.

Nun, man mag einem Psychiater weit-
gehende Ermessensfreiheit zugeste-
hen. Wenn sich aber ein gerichtspsych-
iatrischer Gutachter, doch zweifel-
los bewusst dieser Vorzugsstellung,
aus dem Bereich seiner Fachwissen-
schaft in das Gebiet der Anklagebe-
horde begibt, so erschiittert er das
Vertrauen in seine Unparteilichkeit
und Objektivitdt. Er wird zum Echo
der Anklagebehorde und bezeichnet
unbewiesenen Verdacht als Straftat-
bestand. Er sieht strafbare Handlun-
gen des lediglich Angeschuldigten als
in der Vergangenheit begangen an.
Er wird sich damit abfinden miissen,
wegen erwiesener Parteilichkeit und
Befangenheit als Experte abgelehnt zu
werden.

Abgesehen von diesen ginzlich aus-
serhalb der Aufgaben eines Gerichts-
psychiaters liegenden Werturteilen,
die allesamt eindeutige eklatante Stel-
lungnahmen zum Schaden des Ange-
schuldigten enthalten, weist das Gut-
achten des Dr. Wyss auch noch er-
staunliche andere vollig «ungerichts-
psychiatrische» Darlegungen auf. Sei-
tenlang — genau etwa ein Drittel des
Gesamtumfangs fiillend — begibt sich

Dr. Wyss auf das spiegelglatte Par-
kett der Finanzwirtschaft und es ist
nur natiirlich, dass er dabei mehrfach
das Gleichgewicht verliert. Er schil-
dert, immer auf Grund der Behaup-
tungen der Anklagebehtrde, volks-
wirtschaftliche Aspekte der Immobi-
liengeschifte, er nennt Zahlen, Fir-
mengriindungen, Inserat- und Pro-
spekttexte, er weiss von Wert und Ge-
genwert, von Banktransaktionen, De-
potzertifikaten, von Kdufern und Wie-
derverkdufern, von allerlei Listen und
Schlichen munter zu plaudern. Also
kein psychiatrischer Experte, sondern
ein  Finanz-Borsen-Immobilienfonds-
Banken - Profitbestimmungs - Sachver-
stdndiger? Freilich, all diese — aus-
nahmslos aus der Sicht der Anklagebe-
horde wiedergegebenen — «Taten» des
Exploranden haben mit seiner psych-
iatrischen Untersuchung, aber auch
mit den drei Fragen der Bezirksan-
waltschaft Ziirich, mit deren Beant-
wortung er beauftragt wurde, nichts,
aber auch gar nichts zu tun. Immer-
hin aber zeigt Dr. Wyss auf Seite vier
sehr klar, dass er vorziiglich zwischen
Straftat, Straftatbestand und blosser
Beschuldigung zu differenzieren ver
mag. Er bedient sich bei der Schil-
derung der Formulierung «...die ihm
(Wili) vorgeworfene Betrugssumme. ..
um welche er die Zertifikatszeichner
betrogen haben solly. Dann aber wie-
der recht offenherzig: «Auf einige Ne-
benpunkte der Klage sei hier nicht
weiter eingegangen». Aber hat denn
der psychiatrische Gutachter {iiber-
haupt auf irgendeine «Klage» einzu-
gehen? Dr. Wyss erkldrt dann gerade-
zu dogmatisch: «Keine dieser Behaup-
tungen des Exploranden» (in den An-
zeigen gegen seine Widersacher) «war
irgendwie begriindet oder belegt».

Streng das geschriebene Gesetz und
den Geist der rechtsstaatlichen Straf-
rechtspflege respektierend, hidtte in
Grunde genommen die Staatsanwalt-
schaft diesen «ihren» Gutachter we-
gen Befangenheit ablehnen und sein
Gutachten nicht einmal zu den Akten
nehmen sollen. Es darf nicht {iberse-
hen werden, dass die Staatsanwalt-
schaft und alle ihre Hilfsorgane kei-



neswegs nur die eine Pflicht haben,
einen Angeschuldigten der ihm zur
Last gelegten Straftaten zu tliberfiih-
ren. Es ist im gleichen Masse ihre un-
abdingbare Pflicht, der Wahrheit zu
dienen und nichts sonst als der Wahr-
heit, auf der die Gerechtigkeit basiert.
Sie miissen also auch alles jenes Ma-
terial zusammentragen, das der Ent-
lastung eines Beschuldigten, der ja
schuldlos sein kann, niitzlich ist.

Die drei «Fragen», welche die Be-
zirksanwaltschaft Ziirich im Fall Wili
an den psychiatrischen Gutachter Dr.
Wyss stellte, zeigen mehr Feindselig-
keit als Sachkenntnis:

1. War der Angeschuldigte wegen Gei-
steskrankheit, Blodsinns oder schwe-
rer Stérung des Bewusstseins zur Zeit
der Tat nicht fdhig, das Unrecht sei-
ner Tat einzusehen oder gemiss sei-
ner Einsicht in das Unrecht seiner Tat
zu handeln?

2. Oder war der Angeschuldigte zur
Zeit der Tat in seiner geistigen Ge-
sundheit oder in seinem Bewusstsein
beeintriachtigt oder mangelhaft ent-
wickelt, so dass die Fahigkeit, das
Unrecht seiner Tat einzusehen oder
semiss seiner Einsicht in das Un-
recht der Tat zu handeln, herabgesetzt
war?

3. Gehort der Angeschuldigte in eine
Heil- oder Pflegeanstalt, und geféhr-
det sein Zustand die offentliche Si-
cherheit und Ordnung bzw. halten Sie
Massnahmen flir angezeigt, wenn ja,
welche?

Liest man diese Fragen, so empfiehlt
es sich nachzulesen, was Dr. Strub
iiber den Angeschuldigten befand.
Dann iiberlege man, wie es liberhaupt
denkbar sein sollte von einer «Tat»
zu fabulieren, da es sich um eine Ge-
schehensreihe handelt, die sich jahre-
ang hinzog, so dass jeder Versuch,
:ine zeitlich erfassbare «Tat» zum Ge-
-enstand der psychiatrischen Explora-
ion zu machen, schlicht und einfach
zegenstandslos ist.

Dieselbe Bezirksanwaltschaft Ziirich,
die Prof. Dr. Wili der komplizierte-
sten, raffiniertesten und ausgekliigel-
ten, meisterhaft durchgefiihrten Mil-
lionengaunereien bezichtigt, beauf-
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tragt einen Psychiater festzustellen,
ob der Angeschuldigte vielleicht we-
gen «Blodsinns» unfdhig war, das Un-
recht seiner Tat einzusehen! Sie ldsst
dem Gutachter Auswege: wenn nicht
Blodsinn, vielleicht Geistesgestortheit?
Oder Bewusstseinsstorung? Und das
eine oder das andere oder alles zu-
sammengenommen wahrend langen
Jahren!

Aber Dr. Wyss beantwortete zwei von
den drei Fragen, priift man deren
Wortlaut, {iberhaupt nicht. Seine ein-
zige eindeutige Antwort erfolgte auf
die Frage drei. Freilich, die Einwei-
sung des Professors Dr. Wili in eine
Anstalt wiirde vielleicht gerade jenen
nicht so recht gut bekommen haben,
die diesen Ausweg fiir brauchbar ge-
halten haben mochten. Der Ange-
schuldigte entging also dem Irrenhaus.
Frage eins wurde nicht «fragegerecht»
beantwortet: der Angeklagte sei in
der «Montim-Affdre» voll zurech-
nungsfahig. Allerdings gibt es in der
Frage der Bezirksanwaltschaft keiner-
lei «Montim-Affdre», sondern eine
«Tat». Aber Blodsinn wollte dem An-
geschuldigten der Dr. Wyss nicht at-
testieren.

Auf Frage zwei bekam die Bezirks-
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anwaltschaft iiberhaupt keine Ant-
wort, hingegen beantwortete Dr.
Wyss eine an ihn {iberhaupt nicht ge-
stellte Frage. Ein Unikat im Verkehr
zwischen Anwaltschaft und Gutach-
ter. Weder die Bezirksanwaltschaft
noch sonst jemand hatte Dr. Wyss ge-
fragt, ob der Angeschuldigte hinsicht-
lich seiner Strafanzeigen gegen seine
Denunzianten oder Widersacher zu-
rechnungsfdhig oder unzurechnungs-
fahig sei, Dr. Wyss hat von sich aus,
ohne befragt worden zu sein, einen
«Straftatbestand der falschen An-
schuldigungy» (durch den Angeschul-
digten gegen Drittpersonen begangen)
als «Antwort» formuliert. Und dem
Angeschuldigten fiir diese Anzeigen
«in hohem Grade verminderte Zu-
rechnungsfihigkeity attestiert.
Betrachtet, bewertet und analysiert
man den «Fall Prof. Dr. Wili», so
stellt sich schmerzhafte Nachdenklich-
keit ein. Nicht um die Person geht es,
sondern um eine besorgniserregende
Mentalitdt, die sich in dem ganzen
Verfahren bedriickend offenbart. Al-
lein die absurden Fragen der Bezirks-
anwaltschaft nach Blddsinn, mangel-
hafter geistiger Entwicklung und Ge-
fahrlichkeit eines unbescholtenen Man-
nes von hohem wissenschaftlichem
Rang, verwandeln einen Angeschul-
digten in das degradierte und damit
rechtlose Subjekt, den sogar der Ge-
richtspsychiater als {iberfiihrten Be-
triiger bezeichnen darf — ungestraft!
Wo bleibt die Achtung vor dem Men-
schen? Der Respekt vor der Men-
schenwiirde? Die Gewahrung des Men-
schenrechts auf ein emotionsfreies,
objektives, unparteiisches und dem
Geist unserer Vorfahren entsprechen-
des Gerichtsverfahren, das sogar ei-
nen Angeklagten — wie viel mehr
einen bloss Angeschuldigten — solan-
ge fiir schuldlos erkldrt, bis er rechts-
kraftig verurteilt wurde!

Die Symbolgestalt der Justitia trédgt
eine Binde vor ihren Augen, um nicht
zu sehen, {iber wen sie richtet. Ich ha-
be manchmal den Eindruck, sie legt
sie sich um, weil sie nicht sehen will,
was in ihrem Namen an Unrecht ge-
schieht.



	Das psychiatrische Gutachten im Dienste der Anklagebehörde

